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Ein grünes „Hallo
“!





Uns geht´s u
ms Ganze.



Am 29. März 1983 zieht die grüne 
Fraktion in den Bundestag ein. Eine 
neue Ära beginnt.
Sieben Wahlperioden liegen jetzt 
hinter uns, die achte läuft gerade.
Heute arbeitet die grüne Bundes-
fraktion mit 68 Abgeordneten.Wir 
kämpfen für Klimaschutz und Ar-
beit, für Gerechtigkeit und Freiheit.

... und sprechen mit Menschen aus 
allen gesellschaftlichen Gruppen 
und Initiativen, um realistische,  
finanzierbare und nachhaltige Kon-
zepte für unser Land zu entwickeln.

Mehr als 25 Jahre Grüne im 
Bundestag ...

Wir stehen im Dialog ...

Uns geht´s ums Ganze.



... und verbinden Ökologie mit Öko-
nomie zur grünen Marktwirtschaft, 
um zukunftsfähige Arbeitsplätze zu 
schaffen. Wir wollen in Klimaschutz, 
Gerechtigkeit und Bildung investie-
ren und die Wirtschaft ökologisch 
modernisieren. Das Konzept Energie 
2.0 und das Green Car Concept  
zeigen, wie nachhaltige Energiever-
sorgung und Mobilität funktionieren. 

... für Grundrechte, gegen Online-
Durchsuchungen und Vorratsdaten-
speicherung! Auch der Verbraucher-
schutz ist für uns ein Bürgerrecht.

... und stellen Frieden, globale Ge-
rechtigkeit, Menschenrechte, Umwelt 
und soziale Entwicklung ins Zentrum 
grüner internationaler Politik.

Wir setzen auf neue Ideen ...

Wir kämpfen für Bürgerrechte ... 

Wir schauen über die Grenzen 
Deutschlands ...



Von damals bis heute – 

der Weg der grünen Bundestags-

fraktion am Beispiel Atomausstie
g



Ursache: Zukunft
Von damals bis heute

Unser Anliegen „Ausstieg 
aus der Atomenergie“ 
brauchte fast 20 Jahre, um 
zum Gesetz zu werden.

Wir kämpften von Anfang 
an gegen die Atomenergie.
Mit Erfolg!

Foto: Panthermedia



Unsere Argumente

Für den Ausstieg aus der 
Atomenergie gilt bis heute:

» Atomkraft ist lebens-
   gefährlich.
» Atomkraft schützt das  

Klima nicht.
» Atomkraft ist unbezahlbar 

teuer.
» Atomkraft erzeugt Atom-

müll ohne Ende.
» Die Entsorgung des  

strahlenden Mülls ist nicht 
gelöst.

Symbol für den Widerstand gegen die 
Kernenergie; Anfang der Siebzigerjahre, 
gezeichnet von den Dänen Anne Lund 
und Sören Lisberg



Ein langer Kampf

Die ersten großen Proteste 
gegen das geplante 
Atomkraftwerk in Wyhl 
finden 1975 statt. 

Erfolgreich, denn der Bau 
wird gerichtlich untersagt. 

1979 folgt eine Demo mit 
100.000 Menschen gegen 
die geplante Wiederaufbe-
reitungsanlage in  
Gorleben.Europawahl 1989

Entwurf von Richard Herten, Büro Grün



Die junge Partei

1980 wird die Partei 
„Die Grünen“ gegründet. 

Drei Jahre später ziehen 
die Grünen in den Bundes-
tag ein. Sie bringen den  
ersten Gesetzentwurf, der 
die Stilllegung der Atom
anlagen in der BRD vor-
sieht, ins Parlament ein – 
das Atomsperrgesetz. 

Plakat zum Kongress der „Sonstige  
Politische Vereinigung Die Grünen“
Europawahl, 10. Juni 1979



Tschernobyl schreckt ab.

Am 26. April 1986 dann die 
absolute Katastrophe: Block 
4 des ukrainischen Atom-
kraftwerks Tschernobyl  
explodiert und verstrahlt 
große Teile Europas.

Nun ist die Mehrheit der 
deutschen Bevölkerung 
(79%) gegen die Nutzung 
von Atomenergie.

Sarkophag des Reaktorblocks von Tschernobyl 
Bild: Wikipedia



Der Einstieg 
in den Ausstieg

Als Bündnis 90/Die Grünen 
1998 in die Regierung  
kommen, wird der Ausstieg 
aus der Atomenergie im  
Koalitionsvertrag festge-
schrieben.

Am 26. April 2002 – exakt 16 
Jahre nach Tschernobyl – 
dann das Ergebnis: 
Das Atomausstiegsgesetz 
tritt in Kraft.

Wahlplakat 1998 
Agentur Michael Schirner



Startschuss 
für die Energiewende

Klar war jedoch schon lange:
Der Ausstieg allein reicht 
nicht! Wir müssen auf ande-
re Weise Energie gewinnen. 
Die Lösung: Energieeffizienz, 
Energiesparen und 
erneuerbare Energien.

Hierzu tritt schon im April 
2000 das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG) in Kraft.

Anzeige „Stromwechsel“, 31. Dezember 2007
Agentur goldfisch berlin



Die Kraft der Natur

Für die Stromerzeugung 
aus Windkraft, Biomasse, 
Wasserkraft, Solarstrah-
lung und Erdwärme schafft 
das EEG neue Rahmen‑ 
bedingungen zur  
Energiegewinnung. 

Auf natürlicher Basis,
versteht sich.Bild: Wikimedia



Atommüll sucht 
ein Zuhause.

Trotz neuer Wege zur Ener-
giegewinnung: Die Atomfra-
ge ist noch immer nicht  
geklärt.

Riesige Probleme macht vor 
allem der strahlende Müll. 
So ist die Frage nach einem 
Atommüll-Endlager noch 
immer offen. 

Ein geeigneter Standort ist 
nicht in Sicht.

Anzeige   
7. November 2008
Agentur goldfisch berlin



Schluss mit der Atomlüge!

Die Energiewirtschaft
benutzt die Klimadebatte 
als Vorwand, um längere  
Laufzeiten und den Neubau 
von Atomkraftwerken zu 
fordern.

Nicht mit uns: 
Schluss mit der Atomlüge!

Anzeige „Atomausstieg“ 12. Juli 2008
Agentur goldfisch berlin



Wir bleiben offensiv!

Demonstration in Gorleben am 8. November 2008



17. WP – 
kein Fortschritt – nirgends

Die jetzige Regierungs
koalition aus Union und 
FDP schickt uns energie
politisch zurück in die  
Vergangenheit.

Sie will das unter Rot-Grün 
beschlossene Atomgesetz 
ändern und die Laufzeiten 
der Atomkraftwerke  
verlängern. 

Wir Grüne aber meinen:

1. Der Weiterbetrieb der 
AKWs ist gefährlich und 
unverantwortlich.

2. Die unflexiblen AKWs  
gefährden den weiteren 
Ausbau der erneuerbaren 
Energien.

3. Statt des notwendigen 
Aufbruchs in eine sichere 
und klimafreundliche  
Energieversorgung setzt 
Schwarz-Gelb auf Atom- 
und Kohlekraftwerke. 



Blick in die Zukunft

Wir werden nicht aufge-
ben und weiter gegen die 
Atomkraft kämpfen.

Hoffen wir, dass der Erfolg 
wächst. Denn: 
Zusammen können wir viel 
bewirken!

Wir müssen nur folgendes 
Motto berücksichtigen:

Bildmotiv profil: GRÜN Juni 2008
Agentur goldfisch berlin



Wir haben die Erde 
von unseren Kindern 
nur geborgt.



Der B
undestag

Arbeitsp
latz der grünen Fraktion



Politik verstehen lernen

Wir haben gerade gesehen, 
wie lange es manchmal 
dauert, bis aus einem Anlie-
gen ein Gesetz wird, an das 
sich alle halten müssen. 
Das ist Politik.
 
In der Politik geht es  
darum, gute Regeln zu  
machen und sich darüber 
auszutauschen. Politik ist 
ein Abwägungsprozess – 
voller Kompromisse.

Außenansicht Kuppel Reichstagsgebäude



Heute sind wir mittendrin!

Höchste Zeit also, mehr zu 
erfahren:

»	wie die grüne Bundestags-
fraktion arbeitet. 

»	wie der Bundestag  
funktioniert.

»	wie Gesetze gemacht  
werden.  

Innenansicht Kuppel Reichstagsgebäude



Wie kommen die Abgeordneten 

in den Bundestag?



Unsere Abgeordneten: So wurden sie gewählt.



Die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag

299
Abgeordnete

299+24
Abgeordnete

ERSTSTIMME ZWEITSTIMME

KANDIDAT A
KANDIDAT B
KANDIDAT C
KANDIDAT D
KANDIDAT E

PARTEI A
PARTEI B
PARTEI C
PARTEI D
PARTEI E

STIMMZETTEL

Direkt-
kandidaten

Kandidaten 
der Landesliste

Erststimme:
Wahlkreiskandidaten

Zweitstimme:
Landeslisten

Abgeordnete

622



622 Abgeordnete

598 Abgeordnete hat der 
Bundestag mindestens:

299 werden direkt gewählt.

299 werden über 
Landeslisten bestimmt.

24 Sitze sind 
in dieser Wahlperiode 
Überhangmandate.

Mandat 
(lat: ex manu datum = 
aus der Hand geben)

Politischer Vertretungsauftrag, 
den die WählerInnen mit ihren zwei 
Stimmen einer oder einem Abgeord-
neten des Parlaments erteilen.

i

Überhangmandate 
entstehen, wenn eine Partei mehr 
DirektkandidatInnen in den 
Bundestag entsenden kann, als 
ihr gemäß der Anzahl der 
Zweitstimmen in einem Bundesland 
zustehen. Überhangmandate 
werden nicht nachbesetzt, wenn 
ihre InhaberInnen aus dem 
Parlament ausscheiden.

i



Sie haben die Wahl!

Und das gleich zwei Mal. 

Bei den Wahlen zum 
Deutschen Bundestag hat 
jede WählerIn genau zwei 
Stimmen:

Die Erststimme 
und die Zweitstimme.



Wahlen

Mit der Erststimme wählt 
man  die DirektkandidatIn 
aus dem Wahlkreis. 

Hans-Christian Ströbele hat 
als einziger grüner 
Abgeordneter zum dritten 
Mal ein Direktmandat
gewonnen.



Wahlen

Die Zweitstimme 
entscheidet über die 
Prozente der Partei und 
über die Sitzverteilung 
im Parlament.

Damit bestimmen die
WählerInnen, wieviele
Prozentpunkte eine Partei 
bekommt – also wie stark 
eine Fraktion wird.



Sitzverteilung im 17. Deutschen Bundestag

622
Sitze

76 Sitze

146 Sitze239 Sitze

68 Sitze

Bundes-
regierung

Bundesrat

93 Sitze

Jeder hat seinen Sitz. 



Welche Aufgaben
haben die Abgeordneten?

»	Sie machen Gesetze

»	wählen die Bundes	kanzlerIn

»	kontrollieren die Regierung

»	entscheiden über den  
Haushalt

»	informieren die BürgerInnen  
in öffentlichen Sitzungen über 
den Stand der Arbeit

Bündnis 90/Die Grünen erhielten 
für die 17. Wahlperiode 10,7% der 
Stimmen und stellen damit 68 Ab-
geordnete. 

i



Wie viel Geld  
verdienen Abgeordnete? 

Zurzeit erhalten die Mitglieder 
des Bundestages für ihre Arbeit 
7.668 Euro brutto 
plus einer steuerfreien 
Kostenpauschale von 
3.868 Euro.

Aus dieser Pauschale 
bezahlen die Abgeordneten 
ihre Bürokosten im Bundestag 
und im Wahlkreis.

Kostenpauschale: Die Kosten- 
pauschale sollen die Abgeordneten 
laut Abgeordnetengesetz für Büro- 
kosten, zur Einrichtung und Unter-
haltung von Wahlkreisbüros, für 
Mehraufwendungen für Unterkunft 
und Verpflegung sowie Fahrt- 
kosten für Fahrten in Ausübung 
des Mandats benutzen. Mandats-
bedingte Aufwendungen, die den 
Betrag übersteigen, können weder 
beim Bundestag noch beim Finanz-
amt geltend gemacht werden. Die 
Kostenpauschale ist steuerfrei und 
gilt nicht als Einkommen. 

i



Ist das angemessen?

Abgeordnete sollen nicht käuf-
lich sein. Deswegen müssen sie 
angemessen bezahlt werden –  
so, wie es der Staat bei neu-
tralen RichterInnen und unab-
hängigen BeamtInnen auch tut.

Abgeordnete haben einen 
besonderen Status. Sie sind 
keine BeamtInnen, keine Ange-
stellten, keine RichterInnen und  
gelten auch nicht als Selbst
ständige und sie gehören keiner  
Besoldungsgruppe an. 



Wie hoch also sollen  
die Diäten sein?

Für seine Diät von 7.668 Euro 
arbeitet jeder Abgeordnete 
im Schnitt 80 Stunden und 
an sieben Tagen in der Woche. 

Die Abgeordneten verantworten 
Entscheidungen über „Krieg 
und Frieden“ und Milliarden-
Haushalte. 

Und nach vier Jahren stehen sie 
mit ihrer Arbeit wieder zur Wahl.

Diäten: Abgeordnete bekommen 
keinen Lohn, sie erhalten Diä-
ten (lat. dieta: Tagegeld), das ist 
nichts zum Essen, sondern eine 
Entschädigung für ihre Arbeit im 
Parlament, während ihr eigent-
licher Beruf ruht. Im Grundgesetz 
ist festgelegt, dass Abgeordnete 
„Anspruch auf eine angemessene, 
ihre Unabhängigkeit sichernde 
Entschädigung“ haben. Das Bun-
desverfassungsgericht hat 1975 
bestimmt, dass die Abgeordne-
ten selbst über ihre finanzielle 
Leistungen entscheiden müssen. 

i



Wir Grüne meinen:

Das Verfahren der Diäten-
erhöhungen muss transparent 
sein. 

Die BürgerInnen müssen wissen, 
ob Abgeordnete neben ihrer 
Arbeit im Parlament noch 
andere Tätigkeiten ausüben  
und was sie damit verdienen. 

Wir wollen den Haushalt mit 
einem Abgeordneten- 
versorgungswerk entlasten. 

Abgeordnetenversorgungswerk: 
JedeR ParlamentarierIn, Ministe-
rIn und StaatsekretärIn soll für die 
eigene Alterversorgung, Hinter-
bliebenenversorgung sowie 
Absicherung in Fällen von 
Berufsunfähigkeit in dieses 
Versorgungswerk einzahlen. 

i



Grün tickt anders ...

Bei Bündnis 90/Die Grünen 
galt lange die absolute 
Trennung von Amt und  
Mandat.

Wer ein Parteiamt hatte, 
konnte nicht gleichzeitig  
einem Parlament angehören.

Hiermit sollte verhindert 
werden, dass sich zu viel 
Macht auf eine Person 
konzentriert.



... aber nicht komplett.

2003 entschieden sich 
die grünen Mitglieder dafür, 
dass künftig ein Drittel 
des Parteivorstandes  
zugleich auch ein einfaches 
Mandat haben darf.

Claudia Roth ist somit 
zugleich Parteivorsitzende 
und Abgeordnete im 
Deutschen Bundestag.



Was ist
 eine Fraktion?



Fraktion

Die Abgeordneten sind
in Fraktionen organisiert.

Eine Fraktion besteht aus
den gewählten Abgeord
neten einer Partei. 

Das Wort Fraktion kommt von
dem lateinischen Wort  fractio, 
was „Bruch“ oder „Bruchteil“ 
bedeutet.

Die Fraktion ist also ein Teil 
vom Ganzen – dem Bundestag.

i



Die Farbpalette im 
Bundestag

In der 17. Wahlperiode gibt 
es fünf Fraktionen im  
Bundestag und jeder ist 
eine Farbe zugeordnet.

Grün steht für
Bündnis 90/Die Grünen.
Natürlich, weil wir uns 
besonders für die Umwelt 
einsetzen.

Aber nicht nur das:
Uns geht‘s ums Ganze.



Uns geht‘s ums Ganze.

Wir Grüne sind eine junge 
Fraktion.

In allen politischen  
Themenfeldern, wie z. B. 
Atomausstieg, Klimaschutz, 
Verkehrspolitik,  Menschen-
rechte etc., geht es uns um 
Nachhaltigkeit.

Das heißt, was heute
entschieden wird, muss 
auch für die nächsten Gene-
rationen Bestand haben.

Wir wollen Zukunft 
für Jung und Alt gestalten 

und die soziale 
Bürgergesellschaft fördern.



Und worum geht es euch?

Wir stehen für die demo-
kratische Teilhabe in einer 
offenen, pluralistischen 
Gesellschaft. Deshalb  
sollen Jugendliche mit 
einem Wahlrecht ab 16 
eine Stimme bekommen. 

Zudem kämpfen wir für
eine Verfassungsänderung, 
um allen Migrantinnen und 
Migranten mit Niederlas-
sungsrecht das Kommunal-
wahlrecht zu ermöglichen.

Wir setzen uns für Volksentscheide 
auf europäischer Ebene ein und 
kämpfen dafür, dass der Bundestag 
stärker an der EU-Gesetzgebung 
beteiligt wird.

i



Die grüne Bundestagsfraktion



Die Fraktion auf einen Blick
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Die Fraktionsversammlung

Sie besteht aus 68 Abgeord-
neten und bildet das oberste 
Entscheidungsgremium.

Sie wählt die Vorsitzenden 
und den Geschäftsführen-
den Vorstand (GfV).

Der GfV 

» führt die laufenden Geschäfte, 
   vertritt die Fraktion nach innen 
   und außen.

» entscheidet über finanzielle, 
   personelle und organisatorische 
   Angelegenheiten.

i



Geschäftsführender 
Vorstand

Die grüne Fraktion wird 
von Renate Künast und 
Jürgen Trittin geführt.

Die Fraktionosvorsitzenden 
Renate Künast und Jürgen Trittin



Geschäftsführender 
Vorstand

Erster Parlamentarischer
Geschäftsführer ist 
Volker Beck.

Die drei Parlamentarischen 
Geschäftsführerinnen sind 
Britta Haßelmann,  
Undine Kurth und 
Katja Keul.



Fraktionsvorstand

Die politischen 
KoordinatorInnen der 
fünf Arbeitskreise sind  
stell-vertretende Fraktions-
vorsitzende.
Sie sind für die inhaltliche 
Ausrichtung zuständig und 
beraten über parlamenta-
rische Initiativen. 

Dazu kommt die grüne 
Vizepräsidentin des 
Bundestages.

Fritz Kuhn  
(AK 1)

Bärbel 
Höhn (AK 2)

Josef Winkler  
(AK 3)

Dr. Frithjof 
Schmidt (AK 4)

Ekin Deligöz 
(AK 5)

Katrin
Göring-Eckardt
(Bundestags-
vizepräsidentin)

Die KoordinatorInnen werden von 
der Fraktionsversammlung gewählt.i



Die Arbeitskreise

In den Arbeitskreisen wird 
die inhaltliche politische 
Arbeit gemacht. Hier werden 
Anträge und Gesetzentwürfe 
erarbeitet. 

Diese werden dann im
erweiterten Vorstand
beraten und in der Fraktions- 
versammlung von allen
beschlossen.



Der Arbeitskreis 1

Wirtschaft und Soziales

»	 Arbeitsmarktpolitik
»	 Behindertenpolitik
»	 Gesundheitspolitik
»	 Haushaltspolitik
»	 Kommunalpolitik
»	 Pflegepolitik
»	 Rentenpolitik
»	 Steuer- und Finanzpolitik
»	 Sozialpolitik
»	 Wirtschaftspolitik

Fritz Kuhn MdB
Politischer Koordinator 
und stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender



Der Arbeitskreis 2

Umwelt, Energie,  
Verbraucher und Verkehr

» 	Bau-, Wohn- und  
   	Stadtentwicklungspolitik
»	 Biotechnologie und Bioethik
»	 Verbraucherschutz
»	 Energiepolitik
»	 Klimaschutz und ökonomische  
    	Instrumente der Umweltpolitik
»	 Agrarpolitik, Ländliche  
	 Entwicklung, Tierschutz
»	 Verkehrspolitik
»	 Umweltpolitik und  
	 Nachhaltigkeit

Bärbel Höhn MdB
Politische Koordinatorin 
und stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende



Der Arbeitskreis 3

Demokratie, Recht und  
Gesellschaftspolitik

» 	Antidiskriminierungs- und  
	 Gesellschaftspolitik
»	 Rechtspolitik
»	 Innenpolitik
»	 Innere Sicherheit und  
	 öffentliches Dienstrecht
»	 Netzpolitik
»	 Migrations-, Integrations-  
	 und Flüchtlingspolitik
»	 Religionspolitik und  
	 interreligiöser Dialog
»	 Petitionen

Josef Winkler MdB
Politischer Koordinator 
und stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender



Der Arbeitskreis 4

Internationale Politik 
und Menschenrechte

»	 Außen- und Sicherheitspolitik
»	 Außenpolitik und  
	 Ostmitteleuropa
»	 EU Politik
»	 Internationale Institutionen,  
	 Naher Osten, Islamische  
	 Staaten
»	 Internationale Strukturpolitik
»	 Menschenrechtspolitik
»	  Militär- und Sicherheitspolitik   

Dr. Frithjof  
Schmidt MdB
Politischer Koordinator 
und stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender



Der Arbeitskreis 5

Wissensgesellschaft und 
Generationen

»	 Bildung und Hochschule 
»	 Demografie 
»	 Forschung und Technik- 
	 folgenabschätzung   
»	 Frauenpolitik 
»	 Kinder-, Jugend- und  
	 Familienpolitik 
»	 Kulturpolitik 
»	 Medienpolitik

Ekin Deligöz MdB
Politische Koordinatorin 
und stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende



Weitere organisatorische
Einheiten

» Fraktionsgeschäftsführung
» Parlamentarische 
   Geschäftsführung
» Öffentlichkeitsarbeit
» Pressestelle
» Justitiariat/Finanzabteilung
» Fortbildung/Personal-
   entwicklung
» Büro des Betriebsrates
» EDV/Technik
» Poststelle, Botendienste,  
   Druckerei
» Fraktionsservice

Damit Politik auch funktioniert, 

braucht es mehr Menschen als 

nur die Abgeordneten.



Der Ablauf im
 Bundestag



Die einzelnen Gremien

Im Plenum informieren
die Abgeordneten die
BürgerInnen über ihre Arbeit.

Wie lange eine Fraktion
reden darf, ist dabei nach 
Stimmenanteil vergeben und 
wird direkt am Anfang einer 
Wahlperiode festgelegt.

Redezeit in einer 
30-minütigen Debatte:

» Regierungskoalition 18 Minuten
  (Union 12 min, FDP 6 min)
» Gesamte Opposition 16 Minuten 
  (SPD 8 min, Die Linke 4 min, 
  Bündnis 90/Die Grünen 4 min)



Sind denn auch alle da?

Wir sind ein Ausschuss- 
parlament.
Das heißt: Die Hauptarbeit, 
die Details beim Ausarbei-
ten der Gesetze, findet in 
den Ausschüssen statt.

Deutscher Bundestag



Jährlich zwischen 20 und 23 Wochen

In den Sitzungswochen sind alle da!

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7	 8 	 9 	 10 	 11 	 12 	 13 	 14 	 15 	 16 	 17 	 18 	 19 	 20 	 21 	 22 	 23 	 24 	 25 	 26 	 27 	 28 	 29 	 30 	 31

Tagungswochen
Deutscher Bundestag



Weisheit durch Erfahrung!

Der Ältestenrat besteht aus 
dem Bundestagspräsidenten 
Dr. Norbert Lammert,
seinen StellvertreterInnen 
und 23 weiteren von den 
Fraktionen zu benennenden 
Mitgliedern. 
Zudem nimmt ein Vertreter 
der Bundesregierung an den 
Sitzungen teil.

Zusammen sind sie das 
höchste Gremium des 
Bundestages.



Wir Grüne mit Erfahrung

Von Bündnis 90/Die Grünen 
sind vier Abgeordnete im 
Ältestenrat vertreten:

Katrin Göring-Eckardt
(Bundestagsvizepräsidentin),
Volker Beck
(Erster Parlamentarischer 
Geschäftsführer),
Britta Haßelmann und  
Undine Kurth
(Parlamentarische 
Geschäftsführerinnen)



Sitzungswochen nach Plan

Aus dem Tagebuch eines Abgeordneten

8 Uhr

9 Uhr

10 Uhr

11 Uhr

12 Uhr

13 Uhr

14 Uhr

15 Uhr

16 Uhr

17 Uhr

20 Uhr

Dienstag Mittwoch Donnerstag FreitagMontag

9.00 bis 10.30 Uhr
Geschäftsführender
Fraktionsvorstand

9.00 bis 10.30 Uhr
Bundesvorstand

10.45 bis 12.45 Uhr
Parteirat

ab 9.00 Uhr Plenum ab 9.00 Uhr Plenum9.00 bis 10.00 Uhr 
Presselage

ab 8.00 Uhr 
Ausschuss-Sitzungen

10.00 bis 13.00 Uhr
Arbeitskreis-Sitzungen

11.30 Uhr PGF-Runde

ab 13.00 Uhr Plenum

8.00 bis 13.00 Uhr möglich:
Arbeitsgruppen-Treffen

Anreise aus dem  
Wahlkreis

20.00 Uhr 
Treffen Fraktions
kollegInnen

20.00 Uhr 
Kuratorium der Bundes-
zentrale für polit. Bildung

14.00 bis 16.00 Uhr 
Bürobesprechung

14.00 Uhr Ältestenrat

15.00 bis 17.00 Uhr
Fraktionsvorstand

15.00 bis 18.00 Uhr
Fraktionsversammlung

15.30 Uhr
Verwaltungsleiterrunde

17.15 Uhr PGF-Runde

ca. 15.00 Uhr
Abreise in den  
Wahlkreis 

(Arbeit vor Ort: 
Bürgersprechstunden, 
Besuch von Verbänden 
und Institutionen,
Parteiveranstaltungen)

Termine MdB
Fraktionsgremien
Bundestagsgremien



Fragen an die Regierung

In jeder Sitzungswoche gibt 
es eine Befragung der  
Bundesregierung im
Plenum. In der Regel findet
diese Befragung mittwochs 
ab 13 Uhr statt, weil am
Vormittag das Kabinett tagt 
und die Abgeordneten hier 
erfahren können, was Thema 
in der Kabinettssitzung war.

Das Kabinett setzt sich zusammen 
aus der BundeskanzlerIn und ihren 
BundesministerInnen.

i



Die Fragestunde

JedeR Abgeordnete kann  
hier bis zu zwei Fragen  
stellen, die die Bundesregie-
rung mündlich beantwortet.
Meistens beantworten die 
StaatssekretärInnen die
Fragen, manchmal aber 
auch die MinisterInnen 
selbst.

Deutscher Bundestag



Die aktuelle Stunde

Wird dann auf die Tages-
ordnung gesetzt, wenn es 
eine Fraktion verlangt.

Hier werden strittige  
Themen diskutiert (wie 
Gentechnik, Bundeswehr-
einsätze oder Jugendkrimi-
nalität etc.)

Jeder Abgeordnete darf höchstens 5 Minuten 

dazu beitragen.

Die Redebeiträge der 
Abgeordneten dürfen nicht 
länger als 5 Minuten sein.

i



Die Aussch
üsse



Vorbereitung der 
Beschlüsse

In der 17. Legislaturperiode 
gibt es 24 ständige Aus-
schüsse, in denen – hinter 
verschlossenen Türen – die 
inhaltliche Arbeit gemacht 
wird.

Unterausschuss

Ausschuss
kann auch ohne

Auftrag des Bundes-
tages Fragen aus 

seinem Bereich be-
handeln und den zu-
ständigen Minister  
um Bericht bitten

VorlagenEmpfehlungen

für bestimmte Aufträge

24 ständige Ausschüsse



Hinter den Kulissen

In den Ausschüssen sind 
alle Fraktionen verteten.

Jede Fraktion hat eine
Obfrau oder einen Obmann. 
Sie informieren ihre Frakti-
on über die Arbeit im Aus-
schuss.

Nach jeder Bundestagswahl 
werden die Ausschüsse neu 
geordnet.

Die meisten Mitglieder 
hat der Haushaltsausschuss 
(41 Abgeordnete).
Die kleinsten Ausschüsse 
bestehen aus 13 Mitgliedern.

i



Konsens statt Konkurrenz

In Großbritannien und den 
USA gibt es nur zwei maß-
gebliche Parteien. Nur die 
GewinnerIn der Wahl kann 
sich an Gesetzen beteiligen.

Bei uns hingegen gilt:
Alle Fraktionen reden beim 
Gesetzgebungsprozess mit;
letztendlich entscheidet die 
Mehrheit, welcher Vorschlag 
durchkommt.

Merke:
Bei uns hat man in der 

Opposition zwar nur einen 
kurzen Löffel, aber dennoch 

die Hand im Topf.



Gesetze, G
esetze, G

esetze ...

Die Gesetzgebung des Bundes



Wie entsteht ein Gesetz?

Sie beeinflussen unser
Leben, unser Verhalten und 
unseren Besitz: Gesetze.

Sie müssen gerecht sein,  
ein friedliches Zusammen
leben garantieren und die  
Gesellschaft nachhaltig  
zukunftsfähig machen.

Doch wer macht 
eigentlich Gesetze und 
wie funktionieren sie?



Sieht kompliziert aus – ist es aber nicht.

Die Gesetzgebung des Bundes



Am Anfang war das 
Problem.

Gesetze entstehen durch 
Anliegen und Probleme.

Der Bundestag hat neben 
der Bundesregierung und 
dem Bundesrat das Recht, 
Gesetzentwürfe vorzuschla-
gen (Initiativrecht).

Und das geht so:



Unser Beispielproblem: 
Alkopops

Süße Mischgetränke verfüh-
ren Kinder und Jugendliche 
zum Alkoholtrinken.

Deswegen haben wir mit 
der SPD-Fraktion einen Ge-
setzentwurf erstellt. 
(15. Wahlperiode)

Dieser wurde in einer 
1. Lesung vom Bundestag 
diskutiert.



Fragen wir die Experten!

In den Ausschüssen wurde 
nun weiter beraten. Vor 
allem der Finanzausschuss 
war gefragt, denn die
Forderung lautete: 
Alkopops sollen teurer und 
somit unattraktiver werden.

Wir bekamen eine
Zustimmungsempfehlung 
vom Finanzausschuss und 
der Entwurf ging zur 2. und  
3. Lesung ins Plenum.

Gesetzentwurf

Alkopops sollen 
teurer und somit 
unattraktiver 
werden.



Der Bundestag sagt „JA“!

Die Mehrheit des Bundes-
tags stimmte dem Gesetz-
entwurf zu.

Da es ein Zustimmungs-
gesetz ist, brauchten wir 
grünes Licht vom Bundesrat. 

In unserem Beispiel-Fall 
hat es funktioniert, doch was 
ist, wenn der Bundesrat 
dagegen stimmt?

Gesetzentwurf

Alkopops sollen 
teurer und somit 
unattraktiver 
werden.



Der Vermittlungsausschuss



Der Vermittlungsausschuss

Für Zustimmungsgesetze gilt:
Der Vermittlungsausschuss 
beschließt einen Kompro-
miss. Dieser muss vom Bun-
destag bestätigt werden und 
geht zurück in den Bundesrat. 
Haben sich alle geeinigt,  
fehlen noch die Unterschrif
ten der zuständigen Ministe-
rIn, der Bundeskanzlerin und 
des Bundespräsidenten. 

Erst jetzt ist der Entwurf ein 
Gesetz!

Sitzung des Vermittlungsausschusses



Gescheitert?

Der Bundesrat lehnt den 
Gesetzentwurf ab und der 
Vermittlungsausschuss
findet auch keine Lösung? 

Dann ist der Gesetzentwurf 
gescheitert.

Dies gilt nur für 
Zustimmungsgesetze.

Ihr seht: Bis ein Gesetz ent-
steht, ist es ein langer Weg!

Gesetzentwurf



 Auf  Wiedersehen


